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Vorwort 

Seit der zweiten Hälfte der sechziger Jahre hat die Anzahl neuge-
gründeter Gemeinschaftsunternehmen sprunghaft  zugenommen. Der 
Grund hierfür  dürfte für die Vergangenheit fast ausschließlich in der 
wettbewerbspolitischen Bedeutung dieser Kooperationsform zu suchen 
sein. Spätestens mi t dem Inkrafttreten  des Mitbestimmungsgesetzes 
76 sind jedoch brisante mitbestimmungsrechtliche Fragestellungen an 
die von mehreren selbständigen Unternehmen gemeinsam geführte 
Tochtergesellschaft  herangetragen worden. Da weder das Betriebs-
verfassungsgesetz noch das Mitbestimmungsgesetz spezielle Regelungen 
für Gemeinschaftsunternehmen enthalten, bedarf  es — schon im Hin-
blick auf die bis zum 30. 6.1978 nach Maßgabe des Mitbestimmungs-
gesetzes durchzuführenden Aufsichtsratswahlen — dringend der K lä-
rung, ob Gemeinschaftsunternehmen mi t ihren mehreren „Müttern" 
konzernverbunden sind und sie deshalb in die im Mitbestimmungsge-
setz und Betriebsverfassungsgesetz  vorgesehene konzerndimensionale 
Mitbestimmung einzubeziehen sind. Hierzu w i l l die vorliegende Arbeit 
einen Beitrag leisten. 

Die Arbeit ist dem Fachbereich Hechtswissenschaft der Freien Uni-
versität Berl in im Dezember 1976 als Dissertation vorgelegt worden; 
Rechtsprechung und Literatur sind daher bis November 1976 berück-
sichtigt worden. Spätere Veröffentlichungen  sind — soweit dies noch 
möglich war — in Text und Fußnoten eingearbeitet worden. 

Die Arbeit ist zugleich Teil eines umfassenden Forschungsprojekts 
zur „Betriebsverfassung  und Unternehmens Wirklichkeit", das vom Mi -
nister für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-West-
falen großzügig gefördert  wird. Herrn Professor  Dr. Dr. Franz Jürgen 
Säcker, der dieses Forschungsprojekt im Auftrag des Instituts zur Er-
forschung von Grundsatzfragen  der Wirtschafts- und Gesellschafts-
ordnung betreut, schulde ich besonderen Dank. Ich danke auch Herrn 
Kar l Lichtenstein, der mir bei der Zusammenstellung des empirischen 
Materials behilflich gewesen ist und der Stiftung Mitbestimmung, die 
die Kosten der Drucklegung übernommen hat. Nicht zuletzt gi l t mein 
Dank Frau Sonja Strüben, die diese Textfassung innerhalb kürzester 
Zeit zu Papier gebracht hat. 

Berlin, im Mai 1977 Heinz  Klinkhammer 
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Einleitung 

Das Gemeinschaf tsunternehmen is t erst sei t j üngs te r Z e i t Gegenstand 
mi tbes t immungsrecht l i cher Auseinandersetzungen i m S c h r i f t t u m u n d 
i n der Rechtsprechung 1 . Das Betr iebsverfassungsgesetz  1972 (Be t rVG) 
u n d das Gesetz über d ie M i t b e s t i m m u n g der A r b e i t n e h m e r (Mi tbestG) 
haben b isher n u r eine recht zaghaf te D iskuss ion der m i t dem Gemein -
schaf tsunternehmen ve rbundenen P r o b l e m a t i k ausgelöst2 . Es bedar f 
indessen ke iner Prophet ie vorherzusagen, daß es berei ts i n a l l e r -
nächster Ze i t zu he f t i gen Auseinandersetzungen k o m m e n w i r d u m die 
noch ungek lä r ten F ragen der Be te i l i gung der A r b e i t n e h m e r des Ge-
meinschaf tsunternehmens an der W a h l zu den Aufs ich ts rä ten der an 
i h m bete i l ig ten Gesel lschaften u n d nach der Mög l i chke i t des Gesamt-
betr iebsrates des Gemeinschaf tsunternehmens zu r En tsendung v o n M i t -
g l i ede rn i n den Konzernbe t r iebsra t e iner oder mehre re r Obergesel l -
schaften oder i n e in sonstiges unternehmensexternes Koo rd in ie rungs -
oder L e n k u n g s g r e m i u m 3 . 

1 Grundlegend ist hier die Entscheidung des BAG vom 18. Jun i 1970, A P 
Nr. 20 zu § 76 BetrVG 52 m i t Anm. Hueck  = SAE 1971, 138 m i t Anm. Richar-
di.  Konzerngesellschaftsrechtliche,  kartellrechtliche und betriebswirtschaft-
liche Fragestellungen sind dagegen schon früher  und zudem weitaus häuf i -
ger an das Gemeinschaftsunternehmen herangetragen worden. Vgl. etwa 
zur konzerngesellschaftsrechtlichen  Problematik: RGZ 167, 40 ff.;  Koppen-
steiner  ZHR 131, 289 ff.;  Barz,  FS Kaufmann, S. 59 ff.  und Lutter,  NJW 1973, 
113 ff.  sowie Emmerich  /  Gansweid,  JuS 1975, 294 ff.  i n Anmerkung zu der 
v ie l beachteten Entscheidung des BGH i n BGHZ 62, 193 ff.  = NJW 1974, 
855 ff.  und jüngst Gansweid,  Gemeinsame Tochtergesellschaften i m deut-
schen Konzern- und Wettbewerbsrecht. Aus kartellrechtlicher Sicht: Kleim, 
Gemeinschaftsunternehmen;  Schlewing,  Das deutsch-ausländische pari tä-
tische Gemeinschaftsunternehmen;  Hefermehl,  GRUR 1966, 651, 652 ff.  und 
Benisch,  Kooperationsfibel,  S. 271 ff.  sowie ders.,  FS Kaufmann, S. 73 ff.  m i t 
zahlreichen weiteren Hinweisen. Aus betriebswirtschaftlicher  Sicht wären 
etwa zu nennen: Albach,  N B 1966, 30, 34 f.; Busse υ. Cölbe, A G 1966, 269, 274; 
Meier,  Wpg 1966, 570 ff.;  Schulze,  Wpg 1968, 85 ff.  und Leo, Wpg 1968, 395 ff. 

2 Hier sind insbesondere die Beiträge von Richardi,  DB 1973, 1452 ff.  und 
Buchner,  RdA 1975, 9 ff.  und die jüngst erschienene Dissertation von Schmid-
bauer  zu nennen. Vgl. aber auch H. und W. Meüicke,  § 5 MitbestG, Rdn. 16; 
Fitting  /  Wlotzke/  Wißmann,  § 5 MitbestG, Rdn. 23-25 m . w . N . und Reich! 
Lewerenz,  AuR 1976, 261, 266. — Haberland  /  Seiler,  MitbestG, und Strasser  / 
Haas /  Bacher  /  Scheuer,  MitbestG, behandeln das Problem dagegen nicht. 
Gansweid,  S. 196 ff.  befaßt sich i n einem mitbestimmungsrechtlichen Anhang 
nur m i t den Bestimmungen des Bet rVG (§§ 54 ff.  Bet rVG und § 76 Abs. 4 
Bet rVG 52). 

8 Die beiden größten Industriegewerkschaften,  die I G Chemie, Papier, 
Keramik und die I G Metal l , haben sich die Lösung dieses Problems — je-



16 Einlei tung 

Je nach der Stärke der Belegschaften des Gemeinschaftsunterneh-
mens und seiner Beteiligungsgesellschaften kann die Entscheidung 
dieser Frage nicht nur unmittelbare Auswirkungen darauf haben, ob 
auf eines oder auf alle der „verbundenen" Unternehmen das Mitbe-
stimmungsgesetz überhaupt Anwendung findet 4; sie ist vielmehr häufig 
auch für die Zusammensetzung des Aufsichtsrates der Beteiligungs-
gesellschaften5 und das Wahlverfahren 6 von Bedeutung. 

Bevor indessen die Mitbestimmungsproblematik oder auch nur die 
ihr vorgelagerten konzerngesellschaftsrechtlichen  Fragen eingehender 
erörtert werden können, muß klargelegt werden, was nachfolgend 
unter einem Gemeinschaftsunternehmen verstanden werden soll7. Auch 
müssen die wirtschaftspolitischen Zielsetzungen, die typischerweise mi t 
der Gründung und Unterhaltung von Gemeinschaftsunternehmen ver-
bunden sind, seine Erscheinungsformen und seine Infrastrukturen 
(Willensbildungs- und Entscheidungsstrukturen) analysiert werden8, 
da andernfalls der reale Bezug der sich stellenden konzerngesellschafts-
rechtlichen und mitbestimmungsrechtlichen Problembereiche nicht 
deutlich genug herausgestellt werden könnte. 

denfalls soweit 50 :50-Beteil igungen vorl iegen — auf die Fahnen geschrieben, 
während die Unternehmensleitungen einer Einbeziehung der GU i n die er-
weiterte Konzernmitbestimmung derzeit ablehnend gegenüberstehen. Letzte-
res lassen die nach § 97 A k t G vorgenommenen Bekanntmachungen deutlich 
erkennen. 

4 Haben beide oder auch nur eine der „Obergesellschaften" weniger als 
2000 Arbeitnehmer, unter Einbeziehung — und sei es auch nur eines dem 
Beteil igungsverhältnis entsprechenden Bruchteils (hierzu ausführlich an 
späterer Stelle) — der Belegschaft des GU aber mehr als 2000 Arbei tneh-
mer, so stellt sich die (aus gewerkschaftlicher  Sicht woh l gravierendste) Frage 
nach der Anwendung des MitbestG. 

5 Vgl. § 7 MitbestG — Dies ist ein Problem, das i n der Praxis häufig auf-
t r i t t : Würde etwa die Belegschaft der Erdölchemie GmbH (EC), die als GU 
mi t je 50 °/o Betei l igung von der Bayer A G und der BP-Benzin und Petrol ium 
A G geführt  w i rd , zu beiden „Müt te rn" hochwählen, so müßte die BP Benzin 
u. Petroleum A G einen 16-köpfigen Aufsichtsrat  bilden. Gleiches gi l t etwa 
auch für die Deutsche Shell AG, rechnete man ihr die Belegschaft der Rhei-
nischen Olefin Werke GmbH (ROW) zu. 

6 Andere Unternehmen (ein Beispiel ist etwa die Esso AG) überschritten 
die Schwelle von 8000 Mitarbei tern; hier müßte dann statt der unmit te lba-
ren eine mittelbare Wahl durch ein „Wahlmänner"-Gremium stattfinden. 

7 Es versteht sich von selbst, daß eine bereits eingangs unternommene 
Begriffsbildung  nur den Charakter einer Arbeitshypothese haben kann und 
daher fort laufend  der Überprüfung  bedarf;  anders: Gansweid,  S. 23 f., der 
h ier in bereits eine unzulässige Verengung des Untersuchungsgegenstandes 
sieht. 

8 Zu diesem Problemaspekt sehr ins t rukt iv : AK  Hardach,  ZhF 1969, S. 1 ff. 



I . Der Realbefund 

1. Die Definit ion des Gemeinschaftsunternehmens 

Das Gemeinschaf tsunternehmen s te l l t f u n k t i o n a l — dies so l l te be-
rei ts i m Rahmen e iner vo r l äu f i gen Begr i f f sb i l dung  hervorgehoben 
we rden — eine spezifische  Form  wirtschaftlicher  Kooperation  zwischen 
zwe i oder m e h r vone inander recht l ich (und wi r tschaf t l i ch) unabhäng i -
gen U n t e r n e h m e n dar 1 . 

Es besteht — sowei t ers icht l ich — a l lgemeine Ü b e r e i n s t i m m u n g 
darüber , daß n u r solche Gesel lschaften als Gemeinschaf tsunternehmen 
anzusehen sind, d ie selbst u n d deren Gesellschafter „ U n t e r n e h m e n " 
s ind 2 . 

Ob damit zugleich gesagt sein soll, daß die Beteil igung mehrerer „Groß-
aktionäre" an einem Unternehmen selbst dann, wenn diese Gesellschafter 
bei einer Mehrzahl von Unternehmen Beteil igungen unterhalten und über 
eine Dividendenerwartung hinaus eigene unternehmerische Interessen ver-
folgen, nicht ausreichend sein soll, mag zweifelhaft  sein3. Mich vermöchte 
dies indessen nicht zu überzeugen. Auch der Großaktionär ist m. E. als Un-
ternehmen i m Sinne des Konzerngesellschaftsrechtes  anzuerkennen, wenn er 
sich „von gesellschaftsfremden  unternehmerischen Interessen" leiten läßt4 . 
M i r erscheint bereits der potentielle  Widerstreit  zwischen den Interessen der 
Gesellschaft und denen eines „Unternehmensaktionärs" konstitutiv  für den 
Begriff  des Unternehmens zu sein5. 

Eine andere Betrachtungsweise ginge am Sinn und Zweck der konzern-
gesellschaftsrechtlichen Schutzvorschriften  vorbei; der i n diesen Normen 
intendierte Schutz der Gläubiger und Minderheitsaktionäre einer Gesell-
schaft vor einem außerhalb dieser Gesellschaften definierten und dort mög-
licherweise auch realisierten unternehmerischen Drittinteresse könnte anders 

1 Statt al ler: Benisch,  Kooperationsfibel,  S. 273, insbes. S. 274; Harms, 
S. 269 ff.;  Schlewing, S. 1 ff.  und Koppensteiner,  Internationale Unternehmen, 
S. 328 ff.;  Emmerich  /  Sonnenschein,  S. 31 ff.  und Lutter,  FS Barz, S. 199 ff. 

Einen instrukt iven Uberblick über die historische Entwicklung des GU 
geben Eckstein,  Beil. 1, S. 7 ff.  zu B B 1972 und Gansweid,  S. 27 ff.  Eine 
Begriffserklärung  aus dem Wortsinn versucht Kleim,  S. 18 f. 

2 Wissmann,  S. 9 m. w. N. 
8 E in umfassender Schrifttumsnachweis zu diesem Problem findet sich bei 

Zöllner,  ZGR 1976, I f f . , insbes. Fn. 1. Sehr inst rukt iv auch Hefermehl,  FS 
Geßler, 203, 211 f.; zumindest mißverständlich: Gansweid,  S. 129. 

4 Vgl. etwa Biedenkopf  /  Koppensteiner,  K K , § 15 Rdn. 12 oder Würdinger 
i n G K A k t G Anm. 3 b vor § 15 - 19. 

5 So ausdrücklich: Geßler  i n Geßler / Hefermehl/  Eckart / Kropff ,  § 15 
Rdn. 29; ders.,  FS Knur , S. 145, 147 ff.  m . w . N . ; a. A. Zöllner,  ZGR 1976, 1, 
13 ff.  (für eine mehrfache mehrheitl iche Beteiligung). 

2 Klinkhammer 




